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Erwägungen

E. 1.1
Beide Parteien fechten denselben Entscheid an. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahren zu
vereinigen und die Beschwerden in einem Urteil zu behandeln ( Art. 71 BGG i.V.m. Art. 24
BZP [SR 273]).

E. 1.2
Angefochten ist der Entscheid, mit dem ein oberes Gericht als letzte kantonale Instanz auf
Rechtsmittel hin in einer Erbteilungsangelegenheit und damit betreffend eine
vermögensrechtliche Zivilsache ( Art. 72 Abs. 1 BGG ) geurteilt hat. Das
Streitwerterfordernis ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ) ist erfüllt, beide Beschwerdeführer sind
grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert ( Art. 76 Abs. 1 BGG , siehe aber E. 1.7) und
haben diese innert Frist (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. b BGG ) eingereicht.

E. 1.3
Der angefochtene Entscheid schliesst das Erbteilungsverfahren nicht ab. Es liegt daher kein
Endentscheid im Sinn von Art. 90 BGG vor. Zu prüfen bleibt, ob es sich hinsichtlich der
Beurteilung der strittigen Punkte um einen Teilentscheid handelt (Urteile 5A_803/2023
vom 21. März 2024 E. 4.3.1; 5A_668/2023 vom 1. November 2023 E. 1.1 und E. 1.2).

E. 1.3.1
Teilentscheide sind Entscheide, in denen über eines oder einige von mehreren
Rechtsbegehren (objektive oder subjektive Klagenhäufung) abschliessend befunden wird.
Es handelt sich dabei nicht um verschiedene materiellrechtliche Teilfragen eines
Rechtsbegehrens, sondern um verschiedene Rechtsbegehren. Ein Entscheid, der nur einen
Teil der gestellten Begehren behandelt, ist jedoch nur dann ein vor Bundesgericht
anfechtbarer Teilentscheid, wenn diese Begehren unabhängig von den anderen beurteilt
werden können ( Art. 91 lit. a BGG ; BGE 146 III 254 E. 2.1 mit Hinweisen).
Unabhängigkeit im Sinn von Art. 91 lit. a BGG bedeutet zum einen, dass die gehäuften
Begehren auch Gegenstand eines eigenen Prozesses hätten bilden können, und zum andern,
dass der angefochtene Entscheid einen Teil des gesamten Prozessgegenstands abschliessend
beurteilt, so dass keine Gefahr besteht, dass das Schlussurteil über den verbliebenen
Prozessgegenstand im Widerspruch zum bereits rechtskräftig ausgefällten Teilurteil steht (
BGE 141 III 395 E. 2.4). Mithin muss nicht nur über die bereits beurteilten Begehren
unabhängig von den noch nicht beurteilten entschieden werden können, sondern auch über
die noch nicht beurteilten unabhängig von den bereits beurteilten ( BGE 146 III 254 E.
2.1.4). Der bereits gefällte Entscheid darf nicht Voraussetzung für den Entscheid über die
weiteren Begehren sein (Urteil 5A_707/2022 vom 2. März 2023 E. 1.2.1). Kein
Teilentscheid im Sinn von Art. 91 BGG liegt vor, wenn der Entscheid der letzten
kantonalen Instanz lediglich über materiellrechtliche Vorfragen befunden hat. Mit anderen



Worten: Dass in einem Entscheid in rechtlicher Sicht abschliessend über einen Teilaspekt
des Streits bzw. über eine Vorfrage entschieden wird, ändert nichts an der Qualifikation als
Zwischenentscheid, und zwar selbst wenn in Bezug auf diese Teilaspekte einzelne
Rechtsbegehren gestellt (und auch beurteilt) werden ( BGE 142 II 20 E. 1.2; 132 III 785 E.
3.2).

E. 1.3.2
Als Teilentscheid behandelt das Bundesgericht im Bereich des Erbrechts seit jeher etwa das
Urteil über die Ungültigkeitsklage im Rahmen des Ungültigkeits- und
Herabsetzungsprozesses oder der Erbteilung ( BGE 141 III 395 E. 2.4; 124 III 406 E. 1a).
Auch den Entscheid über als Stufenklage gestellte Auskunfts- und Editionsbegehren (Urteil
5A_180/2022 vom 8. März 2023 E. 1), über den Anspruch auf Zuweisung eines
landwirtschaftlichen Grundstücks gemäss Art. 21 BGBB (Urteil 5A_512/2007 vom 17.
April 2008 E. 1.4, nicht publ. in: BGE 134 III 433 ) und über den Anspruch auf Zuweisung
eines landwirtschaftlichen Gewerbes gemäss Art. 11 BGBB (Urteil 5A_350/2019 vom 26.
Oktober 2020 E. 1.2) qualifizierte das Bundesgericht als Teilentscheid. Gewissermassen als
Auffangtatbestand geht das Bundesgericht sodann von einem anfechtbaren Teilentscheid
aus, wenn zwar die Erbteilung mit dem angefochtenen Entscheid nicht abgeschlossen ist,
die Parteien sich aber über sämtliche anderen Aspekte der Erbteilung geeinigt haben oder
mindestens davon auszugehen ist, dass sie sich nach dem Urteil über den im angefochtenen
Entscheid entschiedenen Teilaspekt in den übrigen Streitpunkten mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einigen vermöchten ( BGE 141 III 395 E. 2.4; Urteile 5A_304/2015
vom 23. November 2015 E. 1; 5A_883/2010 + 5A_887/2010 vom 18. April 2011 E. 4.2).
Entscheide über blosse Grundsatzfragen sind hingegen - auch im Erbrecht - nicht als
Teilentscheide zu qualifizieren (zit. Urteil 5A_883/2010 + 5A_887/2010 E. 4.1). So liegt
grundsätzlich kein Teil-, sondern ein Zwischenentscheid vor, wenn über den Grundsatz der
Ausgleichungspflicht (Urteil 5A_425/2020 + 5A_435/2020 vom 15. Dezember 2022 E.
1.4.1, nicht publ. in: BGE 149 III 145 ), über die Zuweisung einzelner Nachlasswerte ( BGE
141 III 395 E. 2.4; zit. Urteil 5A_883/2010 + 5A_887/2010 E. 4.3), über die Höhe des
Anrechnungswerts für die unbestrittene Zuweisung ( BGE 141 III 395 E. 2.4) oder die
Zugehörigkeit einzelner Aktiven zum Nachlass (Urteil 5A_277/2016 vom 19. Juli 2016 E.
1.3) entschieden wird.

E. 1.4
Der Beschwerdeführer 1 ficht ausschliesslich die Höhe der ihn treffenden
Ausgleichungspflicht an. Er behauptet, es liege diesbezüglich ein Teilentscheid gemäss Art.
91 lit. a BGG vor, setzt sich allerdings nicht im Detail mit den entsprechenden
Voraussetzungen auseinander. Wie zuvor ausgeführt, ist ein Entscheid über die
Ausgleichungspflicht jedoch grundsätzlich nicht als Teilentscheid zu qualifizieren (oben E.
1.3.2). Dies wäre nur dann der Fall, wenn sich die Parteien in einem Erbteilungsvertrag über
die übrigen Streitpunkte geeinigt haben oder nach dem Urteil über die Ausgleichungspflicht
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einigen vermöchten (zit. Urteil 5A_883/2010 +
5A_887/2010 E. 4.2). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht gegeben (vgl. unten E. 1.6).

E. 1.5.1
Der Beschwerdeführer 2 beharrt vor Bundesgericht weiterhin auf einem
Zuweisungsanspruch betreffend die Grundstücke F.________ und G.________. Diesen
stützt er auf die letztwillige Verfügung von C.________, aus der er einen



Vermächtnisanspruch ableitet. Der Beschwerdeführer 2 argumentiert, diesen
Vermächtnisanspruch und die Auslieferungspflicht im Nachlass der Erblasserin hätte er
auch selbständig einklagen können (mit Verweis auf Art. 601 ZGB ), weshalb es sich
diesbezüglich um einen Teilentscheid gemäss Art. 91 lit. a BGG handle.

Es mag grundsätzlich zutreffen, dass der Beschwerdeführer 2 den behaupteten
Vermächtnisanspruch im Nachlass seines Vaters auch in einem eigenständigen Prozess
hätte geltend machen können. Dies allein genügt jedoch nicht, um aus der Beurteilung
dieses Aspekts durch die Vorinstanz einen Teilentscheid zu machen. Ohnehin hat der
Beschwerdeführer keine selbständige Klage erhoben. Stattdessen hat er die Zuweisung der
betreffenden Grundstücke im Nachlass der Erblasserin beantragt. Damit war die
Beurteilung der Relevanz der letztwilligen Verfügung von C.________ und damit
verbunden die Verbindlichkeit des Erbteilungsvertrags vom Februar 2001 inklusive der
Frage, ob die Erblasserin im Nachlass ihres Ehemannes als erbunwürdig anzusehen ist und
welche Folgen eine solche Erbunwürdigkeit hätte, im vorliegenden Verfahren lediglich eine
materiellrechtliche Vorfrage, deren Beantwortung gleichsam Bedingung für die noch
durchzuführende Erbteilung ist. Die Vorinstanz hat über diese Frage denn auch nicht im
Dispositiv befunden. Betreffend die Beurteilung dieses Aspekts ist demzufolge nicht von
einem Teilentscheid gemäss Art. 91 lit. a BGG auszugehen.

E. 1.5.2
Sodann ficht der Beschwerdeführer die festgestellten Erbquoten an. Er behauptet, es handle
sich um einen Teilentscheid im Sinn von Art. 91 BGG , da die Feststellung der Erbquoten
das Verfahren zu dieser Streitfrage endgültig abschliesse. Auch bei der Feststellung der
Erbquoten fehlt es jedoch an der notwendigen Unabhängigkeit von der noch
vorzunehmenden Erbteilung und handelt es sich daher lediglich um die Beurteilung einer
materiellrechtlichen Vorfrage, weswegen die Voraussetzungen von Art. 91 lit. a BGG nicht
erfüllt sind.

E. 1.5.3
Gleiches gilt für die vom Beschwerdeführer 2 angefochtenen Aspekte der
Ausgleichungspflicht (dazu schon E. 1.4) sowie die Beurteilung der unrechtmässigen
Bezüge des Beschwerdeführers 2 zulasten des Vermögens der Erblasserin. Letztlich geht es
hier nur darum, den Nachlass bzw. die Teilungsmasse im Hinblick auf die Erbteilung zu
bestimmen, weshalb die Beurteilung dieser Aspekte gerade nicht unabhängig von der noch
vorzunehmenden Erbteilung ist.

E. 1.5.4
Betreffend die vom Beschwerdeführer 2 weiterhin geltend gemachte Lidlohnforderung
begründet dieser nicht, inwiefern es sich hierbei um einen Teilentscheid gemäss Art. 91 lit.
a BGG handeln sollte. Der behauptete Lidlohnanspruch gemäss Art. 334 Abs. 1 ZGB
konnte grundsätzlich erstmals mit dem Tod der Erblasserin ( Art. 334bis Abs. 1 ZGB ) und
musste spätestens bei der Teilung der Erbschaft geltend gemacht werden ( Art. 334bis Abs.
3 ZGB ). Eine selbständige Klage wäre also durchaus möglich gewesen, im vorliegenden
Verfahren ist die Klärung dieses Anspruchs jedoch lediglich als Vorfrage der Erbteilung zu
betrachten. Entsprechend hat die Vorinstanz auch über den Lidlohnanspruch nicht im
Dispositiv befunden.

E. 1.5.5



Der Beschwerdeführer 2 beanstandet sodann die Anordnung, wonach nach Rechtskraft des
"Teilurteils" drei Lose zu bilden seien und die Losziehung durchzuführen sei. Dabei handelt
es sich jedoch ebenfalls nicht um einen Teilentscheid, sondern wiederum lediglich um einen
Schritt auf dem Weg zur Erbteilung.

E. 1.6
Wie aus den vorstehenden Erwägungen folgt, sind die von den Beschwerdeführern
angefochtenen Aspekte folglich nicht als Teilentscheide im Sinn von Art. 91 lit. a BGG zu
qualifizieren. Eine direkte Anfechtbarkeit käme im Sinn des Auffangtatbestandes daher
einzig in Frage, wenn die Parteien sich über sämtliche anderen Aspekte der Erbteilung
geeinigt hätten oder mindestens davon auszugehen wäre, dass sie sich nach dem Urteil über
die im angefochtenen Entscheid entschiedenen Teilaspekte in den übrigen Streitpunkten mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu einigen vermöchten. Davon kann vorliegend aber gerade nicht
ausgegangen werden, nachdem die Parteien sich bereits seit mehreren Jahren in einem
Erbteilungsprozess gegenüber stehen und insbesondere in Bezug auf die Grundstücke
F.________ je die Zuweisung an sich selbst beantragt haben. Eine Einigung vor der
Losbildung und -ziehung ist mit anderen Worten nicht zu erwarten. Im Gegenteil ist damit
zu rechnen, dass die Parteien auch diesen Entscheid wiederum mit einem Rechtsmittel
anfechten werden. Eine Aussicht auf den baldigen Abschluss des Verfahrens besteht daher
nicht. Damit bleibt es bei der Qualifikation der angefochtenen Aspekte als
Zwischenentscheide im Sinn von Art. 93 Abs. 1 BGG . Dass die Voraussetzungen, unter
welchen solche Zwischenentscheide beim Bundesgericht direkt anfechtbar sind, vorliegend
gegeben sein sollten, machen die Beschwerdeführer nicht geltend und ist überdies
mindestens nicht offensichtlich. Auf die Beschwerden ist diesbezüglich daher nicht
einzutreten.

E. 1.7
Ob die Qualifikation als Zwischenentscheid im Sinn von Art. 93 Abs. 1 BGG auch auf den
vom Beschwerdeführer 2 angefochtenen Entscheid zutrifft, mit dem bereits gewisse
Nachlassgegenstände (insbesondere Schmuckstücke) bzw. Forderungen
(Ausgleichungsforderungen und unrechtmässige Bezüge aus dem Vermögen der
Erblasserin) den einzelnen Erben zugewiesen werden, kann offenbleiben: Zwar bezeichnet
der Beschwerdeführer 2 dies in seiner Beschwerde als rechtswidrig. Gleichzeitig beantragt
er aber selbst die Zuweisung der Nachlassgegenstände bzw. Forderungen an die Parteien.
Während er teilweise die Höhe dieser Forderungen (dazu oben E. 2.5.3) beanstandet, ist er
mit der Zuweisung selbst letztlich einverstanden. Insbesondere stellt er nicht den Antrag,
die ihm zugewiesenen Gegenstände oder Forderungen seien dem Beschwerdeführer 1
zuzuweisen oder umgekehrt. Dem Beschwerdeführer 2 fehlt es daher diesbezüglich an
einem schutzwürdigen Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids ( Art. 76
Abs. 1 lit. b BGG ). Dasselbe gilt für die vom Beschwerdeführer 2 beanstandete
Anordnung, wonach der Erbenvertreter die Anordnungen zu vollziehen hat, nachdem der
Beschwerdeführer 2 den Vollzug an sich in seiner Beschwerde vor Bundesgericht nicht in
Frage stellt, sondern lediglich ausführt, das Dispositiv werde ohne Hilfe Dritter
vollstreckbar sein. Auf die Beschwerde ist diesbezüglich daher bereits aus diesem Grund
nicht einzutreten.

E. 2
Auf die Beschwerden ist nach dem Gesagten nicht einzutreten.



E. 2.1
Im Verfahren 5A_661/2023 unterliegt folglich der Beschwerdeführer 1. Er hat daher die in
diesem Verfahren entstandenen Gerichtskosten von Fr. 6'000.-- zu übernehmen ( Art. 64
Abs. 1 BGG ) und den Beschwerdeführer 2 für seinen Aufwand mit Fr. 8'000.-- zu
entschädigen ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 2.2
Der Beschwerdeführer 2 unterliegt dagegen im Verfahren 5A_686/2023. Für die in diesem
Verfahren anfallenden Gerichtskosten von Fr. 30'000.-- hat deshalb der Beschwerdeführer 2
aufzukommen, der dem Beschwerdeführer 1 zudem für dessen Aufwand eine
Parteientschädigung von Fr. 32'000.-- zu bezahlen hat ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 2.3
Insgesamt hat der Beschwerdeführer 2 dem Beschwerdeführer 1 folglich eine
Parteientschädigung von Fr. 24'000.-- zu bezahlen.
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